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Wie kann man denn bei einem Zentralabitur die Aufgaben (der schriftlichen Prüfungen) selber
erstellen? In NRW sind die zum Glück vorgegeben.

Bei uns gibt es "Bereitschaftsstunden" in denen wir verstärkt eingesetzt werden (können) in
den anderen Stunden haben wir frei. Ich habe 5 Stunden weniger (1 LK) und 3
Bereitschaftsstunden. Die ausfallenden Stunden zählen aber auf jeden Fall für den Monat als
Minusstunden.
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